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Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 

leider müssen zur Aufrechterhaltung der Disziplin und zum reibungslosen Ablauf  in manchen Fällen Ordnungsstrafen 
in Anlehnung an die Strafordnung des BTTV verhängt werden, deren Höhe von der Schwere der Ordnungswidrigkeit 
und ihrer Häufigkeit während einer Runde abhängig ist. Im Wiederholungsfalle steigt also das Strafmaß. 
 
 
Für nachfolgend aufgeführte Anlässe sind Ordnungsstrafen in dem genannten Rahmen vorgesehen: 
 
1. Nichteinhaltung gestellter Termine, nicht rechtzeitiges Einsenden von 

Unterlagen, Mannschaftsmeldungen, Stellungnahmen und dgl.   € 10,00 
2. Spielberichte – Eingabe der Ergebnisse ins click-TT nicht innerhalb 24 Stunden  

nach einem Spiel – Einzelergebnisse innerhalb 48 Stunden    € 10,00 
3. Nichtantreten zu Pflichtspielen - Wertung kampflos verloren zu Null 1x €  15,00 

(Nach 3. Mal Disqualifikation)   jedes weitere Mal € 25,00 
4. eigenmächtige Spielverlegung  ohne Genehmigung des  Spielleiters   € 20,00 
5. Einsatz nicht spielberechtigter Spieler (pro Spieler) Spiel verloren zu Null + € 10,00 
6. Spielen in falscher Reihenfolge - Mannschaftsaufstellung,  

auch falsche Doppelaufstellung   Spiel verloren zu Null + € 10,00 
7. Zurückziehen einer Mannschaft nach Meldetermin oder  
     während der Runde      € 25,00 
8. Manipulation bei  Mannschaftsspielen  Disqualifikation + (min) € 50,00 
9. Unsportliches Verhalten   evtl. Sperre + (min) € 10,00 

 10. Unvollständiges Antreten ab Kreisklasse B nach oben  €  10,00 
Kreisklassen C+D straffrei, sofern unterste Mannschaft im Meldebogen  

  11.   Sonstige Verstöße gegen die Wettspielordnung und deren Zusatzbestimmungen  € 10,00 
 12.   Nichtteilnahme am Verbandstag/Bezirks(fach)tag 1x              € 50,00 

     jedes weitere Mal € 100,00 
 
Die verhängte Ordnungsstrafe muss innerhalb von 2 Wochen auf das Konto des TT-Bezirkes Mosbach bei der Volksbank 
Mosbach (BLZ 674 600 41) KtoNr. 45362000 eingezahlt werden. 
 
Rechtsmittelbelehrung: 
Gegen dieses Urteil kann innerhalb 2 Wochen - unter Hinterlegung der entsprechenden Gebühr  (z.Zt.  € 20,00 gem. §11  
Rechts- u. Strafordnung des BTTV) - Revision beim zuständigen Bezirksschiedsgericht eingelegt werden. 
 
 
Mit sportlichem Gruß    
                       
  
Hubert Thumfart     
Vors./Bezirksfachwart 

Stand:  Juni 2010 


